
Zeitschrift: Zeitlupe : für Menschen mit Lebenserfahrung

Herausgeber: Pro Senectute Schweiz

Band: 76 (1998)

Heft: 4

Rubrik: Versicherungen

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 11.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Versiehe-
rangen

Dr. Hansruedi Berger

Was, wenn die Leib-
rente gekürzt wird?
Lc/î üafre frez der Ticmo Lebe«

vor rund sz'efoerz /a/rren im Ater
von 57 /a/rren mit einer Ein-
maiein/age von einer MiZZion

EranZcen eine so/örf beginnende
Leibrente mit RücL^ewäür er-

worben. Sei Beginn der Versi-

cberun^" betrug die monatZicbe

Überweisung 5764 EranZcen.

Seither bat die GeseZZscba/t aber
sebon zweimaZ die Überschüsse

jeZcürzt; beute erha/te ich nur
noch Er. 4472.50, a/so 22 Ero-

zent weniger. Diese unvorber-
sehbare Einbusse fri/ft mich
hart. Habe ich Zceine Handhabe

^enüber der GeseZZscba/t?

Leider nein. Eine Leibrente
besteht ja aus dem garantier-
ten Teil und einem nicht
garantierten Überschuss. Auf
sicher haben Sie aber gemäss
Police nur Fr. 4222.50. Die
monatlichen Überweisun-

gen der seither in ASL (Arne-
rican Security Life Switzer-
land) umbenannten, zum
renommierten amerikani-
sehen Versicherungskonzem
AIG gehörigen Tessiner Ge-
Seilschaft liegen also immer

noch über dieser untersten
Messlatte.

Sie haben in jeder Hinsicht
Pech gehabt. Rentenkürzun-

gen dieses Ausmasses sind
hierzulande eine ausgespro-
chene Rarität. Die Gesell-
schatten versuchen allein aus

Imagegründen, die bei An-
tritt der Rente bezahlten
Überschüsse unter allen Um-
ständen, zumindest aber
während der ersten fünf bis
zehn Jahre, zu halten.
Schliesslich können Kürzun-
gen einen auf die Zahlungen
angewiesenen Pensionisten
sehr hart treffen. Selbst jene
Gesellschaften, welche ihre
Überschüsse grundsätzlich
den Marktzinsen anpassen,
haben in diesen sieben Jah-

ren nicht annähernd soviel
reduziert. Hätten Sie die Ren-

te im Februar 1990 zum Bei-

spiel bei der Zürich gekauft,

so würden Sie heute 5005
Franken erhalten, was einer
Reduktion der gesamten Ren-

te um elf Prozent entspricht.
Leider hat die vormalige

Ticino Leben nach eigenen
Angaben unglücklich in Im-
mobilien investiert, auch ist
sie im Hypothekargeschäft zu
hohe Risiken eingegangen.
Andern Lebensversicherern
ist das auch passiert, nur wa-
ren dort eben die Reserven in-
takt. Schade, dass die AIG,
welche die Ticino 1983 über-

nommen hat, nicht einsprin-
gen will.

Ihnen nützt die Binsen-
Wahrheit leider wenig, dass

Schaden klug macht. Eine
Rente kauft man ja meist im
vorgerückten Alter, und dann
auf Lebenszeit. Hingegen kön-
nen angehende Rentner aus
Ihrer Erfahrung lernen. Es

gibt tatsächlich Versicherer,

Bestelltalon Name Vorname
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Zeitlupe-Ratgeber «Gesund im Alter»
zum Preis von Fr. 15.- plus Fr. 3.80
Versandkosten und MwSt.

Strasse/Nr. PLZ/Ort
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Kätner

die von sich behaupten kön-

nen, ihre Überschusssätze seit

Jahrzehnten nicht mehr ge-
kürzt zu haben. Ob das auch
für die Zukunft gilt, ist hinge-
gen eine offene Frage und
hängt von der Entwicklung
der Marktzinsen in den näch-
sten Jahren ab. Sollte es zu

Kürzungen kommen, so dürf-
ten vorab jene Rentner davon
betroffen sein, die anfangs
der neunziger Jahre zu über-
durchschnittlichen Konditio-
nen einsteigen konnten.

Neurentner sollten sehr
darauf achten, bei welcher
Gesellschaft sie abschliessen
wollen. Bei den gegenwärti-
gen tiefen Zinsen macht es

offenbar wenig Sinn, bei
einer konservativen Gesell-
schaft (zum Beispiel Bâloise,

Coop, CS Life, Genevoise,
Helvetia Patria, National, Pax,

Providentia, Rentenanstalt,
Secura, Winterthur, Zenith)

einzusteigen. Diese Anbieter
versuchen den bei Rentenan-
tritt offerierten Satz ja unter
allen Umständen zu halten.
Wer sich also dort einkauft,
fixiert einen vergleichsweise
tiefen Überschusssatz auf Le-

benszeit.

Hingegen bestehen bei
den ihre Überschüsse an den
Marktzinsen ausrichtenden
Gesellschaften (etwa Familia,
Fortuna, La Suisse, Zürich)
Aussichten auf eine Er-

höhung der Rente, wenn die
Zinsen wieder zu steigen be-

ginnen.
Man kann aber auch auf

Nummer sicher gehen und
sein Kapital hälftig aufteilen.
Bei der konservativen Varian-
te weiss man immerhin, wor-
an man ist.

Fazit: Die Rente ist zwar
unflexibel, sie wirft eine
schlechte Rendite ab, bietet
keinen Inflationsschutz und

ist zudem steuerlich benach-

teiligt. Hingegen offeriert sie

ein hohes Ausmass an Sicher-

heit auf Lebenszeit. Für den

Anleger mit begrenzten Mit-
teln gibt es derzeit ohnehin
keine echte Alternative. Aber
bitte die richtige Gesellschaft
wählen!

Dr. Hansruedz Berger

Patienten-
recht
Für «private Dienste»
extra bezahlen?
Meine« Hausarzt konszz/fz'ere

ich bereits seit vieie« Jahre« und
bz« mit seiner Behandlung stets

zu/riede« gewesen. Doch «roch-

te ich einmal nach/ragen, ob es

in Ordnung ist, dass er zusätz-
lieb zur Kran/cenkassenrecb-

nung immer noch eine private
Rechnung stellt. Anfangs hat
sich diese «private Rechnung»
meist auf zusätzliche 30% be-

laufen, doch inzwischen wird es

immer mehr. Nun muss sich
meine Frau zu einer ambuian-
ten Behandhmg begeben, und

man hat sie azz/gefordert,
250 Franken in bar rnztzizbrin-

gen. ich habe meinen Vertrazz-

ezzsarzt darazz/hizz angespro-
eben. Fr erwiderte, er wisse

schon, dass Frivatrechnzzzigezz
verbotezz seien, doch wenzz er
mir diese Zzzsatzrechzzzzzzgen

nicht mehr stellen könne, werde

er znich wie einen Kassen-

patiezztezz behandeln zznd ich
zniisse Jeweils drei Wochen azzf
eizze Konsultation warten.

Sie sollten diesem Arzt Ihr
Vertrauen schleunigst entzie-
hen! Sagen Sie den Termin für
Ihre Frau ab, und suchen Sie

sich umgehend einen neuen
Hausarzt, auch wenn Sie mit
seinen Leistungen immer zu-

frieden waren. Ausserdem ist
es sinnvoll, wenn Sie der Ärz-

tegesellschaft eine Meldung
machen, da seit Inkrafttreten
des Krankenversicherungs-
gesetzes (KVG) zusätzliche
Privatrechnungen verboten
sind, sich Ihr Arzt an diese Re-

gelung aber in keiner Weise

zu halten scheint. Nur wenn
die Ärztegesellschaft über die

nötigen Informationen ver-
fügt, kann sie dementspre-
chend handeln, den Arzt also

verwarnen und ihn im Wie-
derholungsfall aus der Gesell-
schaft ausschliessen.

Zweitmeinungen kön-
nen Zweifel zerstreuen
/ch muss mich einer heiklen

Operation am rechten Hand-
gelenk unterziehen, da ich seit
einer mangelha/ten Reposition
(Wiedereinrichtung von gebro-
ebenen Knoche«) vor einem Jahr

ständig unter starken Schmer-

zen leide. Durch eine Fernseh-

sendzzzzg wzzrde ich auf einen

Arzt azzfmerksazn, der ein sehr

gzzter Ha/zdchirzzrg sein soll, hn
Einverständnis mit meinem
Hausarzt szzehte ich diesen Spe-

zza/zsfen azzf der mir einen gzz-

ten Findrzzck znachte zznd azzeh

ailes genazz erk/ärte. Nachdem
ich zzzzn den Operationstermin
erhaltezz habe, bizz ich doch ver-
uzzszchert zznd möchte Sie anfra-
gen, ob ich eine Zweitzneinzz/zg
einholen soll beziehzzzzgswez'se

darf.

Wenn Sie nicht ganz sicher
sind, ob Sie die Operation
tatsächlich von diesem Arzt
durchführen lassen wollen,
sollten Sie auf jeden Fall eine

Zweitmeinung (eine söge-
nannte «second opinion»)
einholen. Inzwischen verlan-

gen auch schon zahlreiche
Krankenkassen vor einer
Operation die unabhängige
Meinung eines anderen Arz-
tes. Verlangen Sie die Rönt-
genbilder, damit Sie sie noch
einem anderen Spezialisten

Geniessen Sie einige erholsame

Tage oder Wochen in einer der
schönsten Gegenden Deutsch-
lands, in unserer Klinik für
ganzheitliche Prävention
und Rehabilitation - unter
ständiger ärztlicher und medi-
zinischer Betreuung, alle The-

rapien und Sole-Mineral-Hal-
lenschwimmbad, Solarium,
Sauna etc. im Hause.

Indikationen:
- Atemwegserkrankungen
- Herz-Kreislauf-Erkrankungen
- Stoffwechselerkrankungen
- orthopädische Erkrankungen
- Hauterkrankungen
- funktionelle Störungen

Gesund werden - gesund
bleiben - oder einfach nur
Energie tanken mit unserem

Aktiv-Senioren-Programm
pro Woche Q1 A
schon ab DM î/ -L\/i

Unser Hausprospekt infor-
miert Sie ausführlich. Rufen
Sie uns einfach an -

Tannenhof-Klinik ~
Gartenstraße 15

D-78073 Bad Dürrheim
Telefon 0049 7726/930-0
Fax 0049 7726/930-299
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